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1 Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 i.V.m. § 101 Abs.1 Satz 6 SGB V beschließt der 
Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien über die Abgrenzung von Planungsbe-
reichen, welche als räumliche Grundlage für die Ermittlungen zum allgemeinen Stand 
der vertragsärztlichen Versorgung sowie für Feststellungen zur Überversorgung oder 
Unterversorgung bestimmt sind. 

2 Eckpunkte der Entscheidung 

In § 2 Abs. 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie ist festgelegt, dass die kreisfreie Stadt, der 
Landkreis oder die Kreisregion in der Zuordnung des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung räumliche Grundlage der Bedarfsplanung sind (Anlage 3.1. der 
Richtlinie). 

In Fällen einer Gebietsreform kann das für die Planungsbereiche eines Bundeslan-
des zur Folge haben, dass sie in ihrer Anzahl reduziert und durch wenigere, aber in 
ihrer Fläche größere Planungsbereiche ersetzt werden können. 

So werden beispielsweise durch die aktuelle Kreisgebietsreform im Land Sachsen 
mit Wirkung zum 1. August 2008 die bisherigen 22 Landkreise auf zehn und die sie-
ben kreisfreien Städte auf drei reduziert („Gesetz zur Neugliederung des Gebietes 
der Landkreise des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze“ 
(SäGVBl. S. 102)[2]). Der bisherige Landkreis Bautzen wird um das Gebiet des 
Landkreises Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda vergrößert.  

Die mögliche Entstehung von größeren Planungsbereichen im Wege einer Gebiets-
reform macht in den betroffenen Bundesländern eine umfängliche Neuermittlung des 
allgemeinen Standes der vertragsärztlichen Versorgung sowie Feststellungen zur 
Überversorgung oder Unterversorgung auf Grundlage der neuen räumlichen Struktu-
ren notwendig. Um es den zuständigen Landesausschüssen zu ermöglichen, unab-
hängig von Gebietsreformen die bisherige Bedarfsplanung fortzuführen, kann durch 
einen entsprechenden Beschluss an der vor der Gebietsreform bestehenden Syste-
matik der Planungsbereiche festgehalten werden.  

Diese Regelung ist von dem Gestaltungsermessen, über das der Gemeinsame Bun-
desausschuss bei der Festlegung der Planungsbereiche verfügt, gedeckt (vgl.hierzu 
BSG, Urteil vom 28.6.2000, Az. B 6 KA 35/99 R). Danach kann er entweder selbst 
abschließend die Planungsbereiche festlegen oder aber die Soll-Vorschrift des § 101 
Abs.1 Satz 6 konkretisieren und detaillierte Vorgaben zu ihrer Handhabung normie-
ren. Da es sich nach Wortlaut und Systematik des § 2 Abs.3 Satz 4 um eine Aus-
nahmevorschrift handelt, sind die Landesausschüsse verpflichtet, eine hierauf ge-
stützte Entscheidung zu begründen. 
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3 Beratungsverlauf 

Auf Anregung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen Sachsen ha-
ben sich die Mitglieder des Unterausschusses in der Sitzung am 6. Juni 2008 einver-
nehmlich für eine Änderung der geltenden Bedarfsplanungs-Richtlinie ausgespro-
chen, um eine Beibehaltung der bisherigen Planungsbereiche im Land Sachsen und 
im übrigen Bundesgebiet im Falle einer Gebietsreform zu ermöglichen. 

4 Würdigung der Stellungnahmen 

Mit Schreiben vom 12. August 2008 wurde der Bundesärztekammer (BÄK) und der 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) gemäß § 91 Abs. 5 SGB V Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben. 

Beide Kammern haben mit Schreiben vom 2. September 2008 jeweils mitgeteilt, 
dass sie hinsichtlich des Beschlussentwurfs keinen Änderungsbedarf sehen. 

 

Siegburg, den 18. September 2008 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 

gem. § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

 

Hess 
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5 Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnah-
meverfahrens 

Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer: 
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Stellungnahme der Bundesärztekammer: 
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